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(7) In den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 7 steht nach Erschöpfung des 
Instanzenzuges im Bereich der Vollziehung jedes Landes die Entscheidung dem 
unabhängigen Umweltsenat zu. Dieser ist im Übrigen sachlich in Betracht kommende 
Oberbehörde im Sinne der das Verwaltungsverfahren regelnden Vorschriften. Der 
unabhängige Umweltsenat besteht aus dem Vorsitzenden, Richtern und anderen 
rechtskundigen Mitgliedern und wird beim zuständigen Bundesministerium 
eingesetzt. Die Einrichtung, die Aufgaben und das Verfahren des Senates werden 
durch Bundesgesetz geregelt. Seine Entscheidungen unterliegen nicht der 
Aufhebung oder Abänderung im Instanzenzug; die Beschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof ist zulässig. 

 
(8) Erstreckt sich ein Vorhaben gemäß Abs. 1 Z 7 auf das Gebiet mehrere 

Länder, so haben die Landesinstanzen einvernehmlich vorzugehen. Wird eine 
einvernehmliche Entscheidung nicht innerhalb der bundesgesetzlich festzusetzenden 
Frist erlassen, so geht die Zuständigkeit auf Antrag einer Landesinstanz oder einer 
an der Sache beteiligten Partei auf den unabhängigen Umweltsenat über. 


